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Einberufung zur Hauptversammlung 

 
Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre1, 

 
wir laden Sie hiermit zu der am 

 
11. Juni 2025, 

um 10:00 Uhr MESZ 
(Einlass ab 09:00 Uhr MESZ) 

 
im ATLANTIC Congress Hotel Essen, Messeplatz 3, 45131 Essen, 

 
stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung der Instone Real Estate Group SE ein. 

 
 
 
 
 
Die Hauptversammlung wird in physischer Präsenz abgehalten.  

1= Ausschließlich zum Zwecke der besseren Lesbarkeit wird in dieser Einladung auf eine geschlechterspezifische 
Schreibweise verzichtet. Alle personenbezogenen Bezeichnungen und Begriffe sind im Sinne der Gleichbehand-
lung als geschlechtsneutral zu verstehen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Instone Real Estate Group SE, Essen 
 

Wertpapier-Kennnummer: A2NBX8 
 

ISIN: DE000A2NBX80 
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Übersicht mit den Angaben gemäß § 125 Aktiengesetz in Verbindung mit Tabelle 3 der  
Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 

A. Inhalt der Mitteilung 

A1 Eindeutige Kennung des Ereignisses 
  

Ordentliche Hauptversammlung der Instone Real Estate Group SE 
am 11. Juni 2025 
Formale Angabe gem. DVO: 4967da1f1cedef11b53e00505696f23c 

A2 Art der Mitteilung Einberufung der Hauptversammlung  
Formale Angabe gem. DVO: NEWM 

B. Angaben zum Emittenten 

B1 ISIN DE000A2NBX80 

B2 Name des Emittenten Instone Real Estate Group SE 

C. Angaben zur Hauptversammlung  

C1 Datum der Hauptversammlung 11. Juni 2025 
Formale Angabe gem. DVO: 20250611 

C2 Uhrzeit der Hauptversammlung 10:00 Uhr MESZ 
Formale Angabe gem. DVO: 08:00 Uhr UTC 

C3 Art der Hauptversammlung Ordentliche Hauptversammlung 
Formale Angabe gem. DVO: GMET 

C4 Ort der Hauptversammlung ATLANTIC Congress Hotel Essen, Messeplatz 3, 45131 Essen 

C5 Aufzeichnungsdatum (Record Date) 20. Mai 2025  
Formale Angabe gem. DVO: 20250520 

C6 Uniform Resource Locator (URL) https://ir.de.instone.de/websites/instonereal/German/6000/hauptver-
sammlung.html  

D. Teilnahme an der Hauptversammlung 

D2 Frist für die Teilnahme 4. Juni 2025, 24:00 Uhr MESZ 
Formale Angabe gem. DVO: 20250604, 22:00 Uhr UTC 

 
  

https://ir.de.instone.de/websites/instonereal/German/6000/hauptversammlung.html
https://ir.de.instone.de/websites/instonereal/German/6000/hauptversammlung.html
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I. Tagesordnung 
  

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernab-
schlusses sowie des zusammengefassten Lageberichts der Instone Real Es-
tate Group SE und des Konzerns, des erläuternden Berichts zu den Angaben 
nach § 289a Abs. 1 HGB und § 315a Abs. 1 HGB sowie des Berichts des Auf-
sichtsrats, jeweils für das Geschäftsjahr 2024 

  
 Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und den Konzernab-
schluss am 10. März 2025 gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit gemäß § 172 AktG festge-
stellt. Einer Beschlussfassung durch die Hauptversammlung gemäß § 173 Abs. 1 Satz 1 bzw. 
Satz 2 AktG bedarf es daher für die vorzulegenden Unterlagen nicht. 

   

2. Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2024 
 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn der Gesellschaft für das Geschäfts-
jahr 2024 in Höhe von EUR 26.415.158,17 wie folgt zu verwenden:  

 
Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,26 je dividendenberechtigter Stückaktie = 
EUR 11.263.869,50 
 
und Vortrag des Restbetrags auf neue Rechnung = EUR 15.151.288,67 
 
Der vorstehende Gewinnverwendungsvorschlag basiert auf den am im Zeitpunkt der Billigung 
des Gewinnverwendungsvorschlags des Vorstands durch den Aufsichtsrat am 10. März 2025 
bestehenden 43.322.575 dividendenberechtigten Stückaktien. Die Gesellschaft hält derzeit 
insgesamt 3.665.761 eigene Aktien, die keine Rechte vermitteln und auch nicht dividendenbe-
rechtigt sind. Sollte sich die Anzahl der dividendenberechtigten Aktien bis zum Zeitpunkt der 
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns ändern, werden Vorstand und 
Aufsichtsrat der Hauptversammlung einen angepassten Beschlussvorschlag zur Gewinnver-
wendung unterbreiten, der unverändert eine Ausschüttung von EUR 0,26 je dividendenbe-
rechtigter Stückaktie vorsieht. Der auf neue Rechnung vorzutragende Betrag würde sich ent-
sprechend ändern.  
 
Der Anspruch der Aktionäre auf ihre Dividende ist nach § 58 Abs. 4 Satz 2 AktG am dritten auf 
den Hauptversammlungsbeschluss folgenden Geschäftstag fällig. Die Dividende soll dement-
sprechend am 16. Juni 2025 ausgezahlt werden. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass Stimmabgaben per Briefwahl bzw. Vollmachten und ggf. 
Weisungen zu diesem Tagesordnungspunkt 2 ihre Gültigkeit auch im Falle der Anpassung 
des Gewinnverwendungsvorschlags infolge einer Änderung der Anzahl dividendenberechtigter 
Aktien behalten. 

 

3. Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2024 
  

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2024 amtierenden Mitgliedern 
des Vorstands für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. 

  

4. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024 
  

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2024 amtierenden Mitgliedern 
des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. 
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5. Bestellung des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das 
Geschäftsjahr 2025 sowie des Prüfers für die prüferische Durchsicht unterjäh-
riger Finanzberichte 

  
Der Aufsichtsrat schlägt auf Empfehlung seines Prüfungsausschusses vor, die Deloitte GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit Sitz in Düsseldorf, Deutschland, für das am 31. Dezember 
2025 endende Geschäftsjahr als Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer zu bestellen. 
Dieser soll auch - sofern eine solche erfolgt - die prüferische Durchsicht der bis zur nächsten 
ordentlichen Hauptversammlung zu erstellenden unterjährigen Finanzberichte vornehmen. 
 
Der Prüfungsausschuss hat in seiner Empfehlung erklärt, dass diese frei von ungebührlicher 
Einflussnahme durch Dritte ist und ihm keine Beschränkung im Hinblick auf die Auswahl eines 
bestimmten Abschlussprüfers im Sinne des Art. 16 Abs. 6 der Verordnung (EU) 537/2014 auf-
erlegt wurde. 

  

6. Billigung des Vergütungsberichts 
     

Gemäß § 120a Abs. 4 AktG in der Fassung des Gesetzes zur Umsetzung der zweiten Aktio-
närsrechterichtlinie (ARUG II) hat die Hauptversammlung über die Billigung des nach § 162 
AktG erstellten und geprüften Vergütungsberichts für das vorausgegangene Geschäftsjahr Be-
schluss zu fassen. Der Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2024 wurde gemäß § 162 
AktG von Vorstand und Aufsichtsrat erstellt und durch den Abschlussprüfer der Gesellschaft 
formal geprüft. Er ist im Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2024 enthalten, der auf der 
Internetseite der Gesellschaft unter https://ir.de.instone.de/websites/instonereal/Ger-
man/6000/hauptversammlung.html zugänglich ist. 
 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2024 zu 
billigen. 
 

7. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungssystems für die Vor-
standsmitglieder 

 
§ 120a Abs. 1 AktG sieht vor, dass die Hauptversammlung börsennotierter Gesellschaften bei 
jeder wesentlichen Änderung, mindestens jedoch alle vier Jahre, über die Billigung des vom 
Aufsichtsrat vorgelegten Vergütungssystems für die Vorstandsmitglieder beschließt. Die 
Hauptversammlung der Gesellschaft hat einen solchen Beschluss zuletzt am 9. Juni 2021 ge-
fasst. Daher ist turnusmäßig eine erneute Beschlussfassung in der ordentlichen Hauptver-
sammlung am 11. Juni 2025 erforderlich. 
 
Der Aufsichtsrat hat das von der Hauptversammlung im Jahr 2021 gebilligte Vergütungssys-
tem in seiner Sitzung am 9. April 2025 überprüft. Aufgrund der durchweg positiven Rückmel-
dungen von Investoren und Stimmrechtsberatern zu dem von der ordentlichen Hauptver-
sammlung 2021 mit großer Mehrheit gebilligten Vergütungssystem und der positiven Erfahrun-
gen in der Anwendung zur Sicherstellung des Zusammenhangs mit der Ausrichtung auf eine 
langfristige und nachhaltige Unternehmensentwicklung wurde das bestehende Vergütungs-
system in seiner Grundstruktur beibehalten. Nachfolgend sind die geringfügigen Änderungen 
sowie deren Gründe beschrieben: 
 

 Aufnahme von potenziellen Zielen für das langfristige ESG-Ziel im Rahmen des LTI 
 Anpassung des Caps für die Maximalvergütung des Vorstandsvorsitzenden und der einfa-

chen Vorstandsmitglieder 

 Aktualisierende Fortschreibung der Informationen zu Altersvorsorgeleistungen   
 
Das vom Aufsichtsrat am 28. April 2025 beschlossene System für die Vergütung der Vor-
standsmitglieder ist ab der Einberufung der Hauptversammlung über die Internetseite der Ge-
sellschaft unter https://ir.de.instone.de/websites/instonereal/German/6000/hauptversamm-
lung.html zugänglich. 

https://ir.de.instone.de/websites/instonereal/German/6000/hauptversammlung.html
https://ir.de.instone.de/websites/instonereal/German/6000/hauptversammlung.html
https://ir.de.instone.de/websites/instonereal/German/6000/hauptversammlung.html
https://ir.de.instone.de/websites/instonereal/German/6000/hauptversammlung.html
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Der Aufsichtsrat schlägt vor, das vom Aufsichtsrat am 28. April 2025 mit Wirkung zum 1. Juli 
2025 beschlossene Vergütungssystem für die Mitglieder des Vorstands zu billigen. 

 

8. Beschlussfassung über die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder 
 

Gemäß § 113 Abs. 3 AktG hat die Hauptversammlung einer börsennotierten Aktiengesell-
schaft mindestens alle vier Jahre über die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder zu beschlie-
ßen, wobei ein die Vergütung bestätigender Beschluss zulässig ist. Zuletzt hatte die Hauptver-
sammlung der Gesellschaft am 9. Juni 2021 über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichts-
rats Beschluss gefasst. Daher hat die Beschlussfassung über die Vergütung der Aufsichtsrats-
mitglieder turnusgemäß in der ordentlichen Hauptversammlung 2025 zu erfolgen. 
 
Die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats ist in § 14 der Satzung der Gesellschaft gere-
gelt. Sie besteht ausschließlich aus einer Festvergütung. Die konkrete Höhe der Festvergü-
tung bemisst sich nach den Aufgaben des jeweiligen Mitglieds im Aufsichtsrat bzw. in dessen 
Ausschüssen. Der Wortlaut von § 14 der Satzung sowie die Angaben nach §§ 113 Abs. 3 S. 
3, 87a Abs. 1 S. 2 AktG sind ab der Einberufung der Hauptversammlung über die Internetseite 
der Gesellschaft unter https://ir.de.instone.de/websites/instonereal/German/6000/hauptver-
sammlung.html zugänglich und werden dort näher dargestellt. Vorstand und Aufsichtsrat hal-
ten die Vergütung sowohl ihrer Struktur als auch ihrer Höhe nach für unverändert angemes-
sen. 

 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder, wie 
sie in § 14 der Satzung festgelegt ist, zu bestätigen. 

 

9. Nachwahl in den Aufsichtsrat 
 

Sabine Georgi und Christiane Jansen haben mit Wirkung zum Ende der ordentlichen Haupt-
versammlung 2025 jeweils ihr Mandat als Mitglied des Aufsichtsrats niedergelegt. Unter Be-
rücksichtigung der unter Tagesordnungspunkt 10. empfohlenen Verkleinerung des Aufsichts-
rats auf fünf Mitglieder ist daher die Wahl eines neuen Aufsichtsratsmitglieds erforderlich. Eine 
der vakant werdenden Aufsichtsratspositionen soll nunmehr mit einem Vertreter des größten 
Einzelaktionärs Activum SG Capital Management Limited („Activum“) nachbesetzt werden.  
 
Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß Artikel 40 Abs. 2 und 3 und Artikel 9 Abs. 1 lit. c) der Ver-
ordnung (EG) Nr. 2157/2001 (SE-Verordnung) in Verbindung mit § 17 des SE-Ausführungsge-
setzes (SEAG) sowie § 12 Abs. 1 der Satzung gegenwärtig aus sechs von der Hauptver-
sammlung zu wählenden Mitgliedern zusammen. Mit Wirksamwerden der unter Tagesord-
nungspunkt 10 vorgeschlagenen Satzungsänderung zur Verkleinerung des Aufsichtsrats wird 
sich der Aufsichtsrat gemäß Artikel 40 Abs. 2 und 3 und Artikel 9 Abs. 1 lit. c) der Verordnung 
(EG) Nr. 2157/2001 (SE-Verordnung) in Verbindung mit § 17 des SE-Ausführungsgesetzes 
(SEAG) sowie § 12 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft aus fünf von der Hauptversammlung 
zu wählenden Mitgliedern zusammensetzen. 
 
Der Aufsichtsrat schlägt, basierend auf entsprechender Empfehlung des Nominierungsaus-
schusses vor, 
 
David S. Beardsell, Managing Director and Head of Asset Management bei Activum, Ein-
dhoven, Niederlande, 
für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung der Mitglieder 
des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025 beschließt, zum Mitglied des Aufsichtsrats zu 
wählen. 
 
Der Wahlvorschlag wurde auf der Grundlage der Empfehlungen des Deutschen Corporate 
Governance Kodex abgegeben, erfüllt die vom Aufsichtsrat für seine Zusammensetzung, 
Kompetenzprofil und Diversitätskonzept festgelegten und unter https://ir.de.instone.de/web-
sites/instonereal/German/5650/vorstand-_-aufsichtsrat.html abrufbaren Ziele, welche der Auf-

https://ir.de.instone.de/websites/instonereal/German/6000/hauptversammlung.html
https://ir.de.instone.de/websites/instonereal/German/6000/hauptversammlung.html
https://ir.de.instone.de/websites/instonereal/German/5650/vorstand-_-aufsichtsrat.html
https://ir.de.instone.de/websites/instonereal/German/5650/vorstand-_-aufsichtsrat.html
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sichtsrat im Hinblick auf die Reduzierung der künftigen Zielgröße für den Anteil weiblicher Mit-
glieder aktualisiert hat, und beruht auf einer entsprechenden Empfehlung des Nominierungs-
ausschusses. Der Aufsichtsrat hat sich bei dem vorgeschlagenen Kandidaten versichert, dass 
er den für das Amt zu erwartenden Zeitaufwand erbringen kann. 
 
David S. Beardsell ist Mitglied in den nachfolgend aufgeführten (a) anderen gesetzlich zu bil-
denden Aufsichtsräten und (b) vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirt-
schaftsunternehmen:  
 

(a) Keine 
(b) Keine 

 
David S. Beardsell ist Managing Director and Head of Asset Management bei Activum. Es be-
stehen damit geschäftliche Beziehungen zwischen ihm und einem direkt oder indirekt mit 
mehr als 10% an der Gesellschaft beteiligten Aktionär im Sinne der Empfehlung C.13 des 
Deutschen Corporate Governance Kodex. Nach Einschätzung des Aufsichtsrats bestehen 
darüber hinaus zwischen David S. Beardsell einerseits und der Gesellschaft oder ihren Kon-
zerngesellschaften, den Organen der Gesellschaft oder einem direkt oder indirekt mit mehr als 
10% der stimmberechtigten Aktien an der Gesellschaft beteiligten Aktionär andererseits keine 
geschäftlichen Beziehungen, die ein objektiv urteilender Aktionär für seine Wahlentscheidung 
als maßgebend ansehen würde.  
 
David S. Beardsell hat gegenüber der Gesellschaft erklärt, im Falle seiner Wahl auf eine Ver-
gütung für seine Aufsichtsratstätigkeit zu verzichten. 
 
Der Lebenslauf des Kandidaten einschließlich einer Übersicht über seine wesentlichen Tätig-
keiten ist unter Ziffer II.1 dieser Einberufung als Anlage zu diesem Tagesordnungspunkt 9 ab-
gedruckt und außerdem unter der Internetseite der Gesellschaft unter https://ir.de.ins-
tone.de/websites/instonereal/German/6000/annual-general-meeting.html zugänglich. 

 

10. Beschlussfassung über die Verkleinerung des Aufsichtsrats und über die ent-
sprechende Änderung der Satzung in § 12 Absatz 1 

 
 Der Aufsichtsrat setzt sich derzeit gemäß Artikel 40 Abs. 2 und 3 und Artikel 9 Abs. 1 lit. c) der 
Verordnung (EG) Nr. 2157/2001 (SE-Verordnung) in Verbindung mit § 17 des SE-Ausfüh-
rungsgesetzes (SEAG) sowie § 12 Abs. 1 der Satzung aus sechs von der Hauptversammlung 
zu wählenden Mitgliedern zusammen. Die Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder wurde zuletzt 
von der Hauptversammlung am 14. Juni 2023 von fünf auf sechs Mitglieder erhöht. Vorstand 
und Aufsichtsrat sind nunmehr der Ansicht, dass den Anforderungen an die vom Aufsichtsrat 
abzudeckenden Kompetenzen auch durch einen mit fünf Mitgliedern besetzten Aufsichtsrat 

https://ir.de.instone.de/websites/instonereal/German/6000/annual-general-meeting.html
https://ir.de.instone.de/websites/instonereal/German/6000/annual-general-meeting.html
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angemessen Rechnung getragen werden kann. Die Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder soll da-
her aus Kosten- und Effizienzgründen und auch vor dem Hintergrund der veränderten wirt-
schaftlichen Rahmenbedingungen wieder auf fünf Mitglieder reduziert werden.  
 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher zur Beschlussfassung vor: 
 
§ 12 Absatz 1 der Satzung wird wie folgt neu gefasst: 
 

„12.1 Der Aufsichtsrat besteht aus fünf Mitgliedern.“ 
 
Im Übrigen bleibt § 12 der Satzung unverändert. 

 
11. Beschlussfassung über die Erneuerung der Ermächtigung des Vorstands zur 

Abhaltung virtueller Hauptversammlung und entsprechende Satzungsände-
rung 

 
Die in der Hauptversammlung vom 14. Juni 2023 gemäß § 118a AktG beschlossene und in § 
19 Abs. 7 der Satzung verankerte Ermächtigung des Vorstandes zur Abhaltung von Hauptver-
sammlungen ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten am Ort der 
Hauptversammlung (sogenannte virtuelle Hauptversammlung) war auf zwei Jahre befristet 
und läuft in diesem Jahr aus. Von dieser Ermächtigung hat der Vorstand keinen Gebrauch ge-
macht.  
 
Auch wenn der Vorstand weiterhin beabsichtigt, Hauptversammlungen grundsätzlich als Prä-
senzveranstaltung abzuhalten, soll auch künftig die Möglichkeit bestehen, flexibel über das 
Format der Hauptversammlung entscheiden zu können. Auf diese Weise könnte insbesondere 
in der Covid-Pandemie vergleichbaren Situationen eine sichere Durchführung der Hauptver-
sammlung gewährleistet werden. Daher soll die Ermächtigung des Vorstands zur Festlegung 
des Formats der Hauptversammlung erneuert werden. Um eine größtmögliche Akzeptanz der 
Entscheidung für das virtuelle Format zu gewährleisten, soll diese der Zustimmung des Auf-
sichtsrats bedürfen. 
 
Der Vorstand wird die Entscheidung über das Format der Hauptversammlung nach pflichtge-
mäßem Ermessen anhand der jeweils relevanten sachlichen Kriterien treffen. Er wird dabei 
unter anderem die Gegenstände der Tagesordnung, das Ziel einer möglichst breiten und fle-
xiblen Beteiligung der Aktionäre (insbesondere auch internationaler Investoren), Kostenas-
pekte und Nachhaltigkeitserwägungen sowie ggf. Fragen des Gesundheitsschutzes im Rah-
men seiner Abwägungsentscheidung berücksichtigen. Die Rechte der Aktionäre sind aufgrund 
der gesetzlichen Vorgaben dabei in jedem Fall angemessen gewahrt. Insbesondere wäre bei 
einer Entscheidung für eine virtuelle Hauptversammlung sichergestellt, dass die Mitwirkungs-
rechte der Aktionäre denen in einer Präsenzhauptversammlung gleichwertig sind. Von einer 
Vorabeinreichung von Fragen soll kein Gebrauch gemacht werden, damit die Aktionäre ihre 
Fragen einschließlich etwaiger Rück- oder Nachfragen im Wege elektronischer Kommunika-
tion während der virtuellen Versammlung stellen können und somit ein Gleichlauf zum physi-
schen Versammlungsformat gewährleistet ist. 
 
Der Vorstand beabsichtigt, im Falle einer virtuellen Hauptversammlung in der Einladung die 
Beweggründe für die Abhaltung als virtuelle Hauptversammlung offenzulegen.  

 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, wie folgt zu beschließen: 
 
§ 19 Abs. 7 der Satzung der Gesellschaft wird wie folgt neu gefasst: 
 
„Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats für bis zum Ablauf des 30. 
Juni 2027 stattfindende Hauptversammlungen vorzusehen, dass die Versammlung ohne phy-
sische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten am Ort der Hauptversammlung ab-
gehalten wird (virtuelle Hauptversammlung).“ 
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12. Beschlussfassung über die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2021 und 
die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals sowie entsprechende Sat-
zungsänderung 

 
Gemäß § 6a der Satzung ist der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis 
zum 8. Juni 2026 das Grundkapital der Gesellschaft einmalig oder mehrmals um insgesamt 
bis zu acht Millionen Euro durch Ausgabe von bis zu acht Millionen neuen, auf den Inhaber 
lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 
2021). Von dieser Ermächtigung hat der Vorstand bislang keinen Gebrauch gemacht. Damit 
die Gesellschaft auch zukünftig die Möglichkeit hat, das Grundkapital in diesem Umfang flexi-
bel zu erhöhen, soll dieses genehmigte Kapital rechtzeitig erneuert werden, bevor es im kom-
menden Jahr ausläuft. 
 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, wie folgt zu beschließen: 
 
(1) Aufhebung der Ermächtigung zur Erhöhung des Grundkapitals 
 
Die in § 6a der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands, das Grundkapital mit Zu-
stimmung des Aufsichtsrats bis zum 8. Juni 2026 das Grundkapital der Gesellschaft einmalig 
oder mehrmals um insgesamt bis zu acht Millionen Euro durch Ausgabe von bis zu acht Millio-
nen neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhö-
hen (Genehmigtes Kapital 2021), wird mit Wirkung auf den Zeitpunkt der Eintragung des 
neuen § 6a der Satzung in das Handelsregister (wie nachstehend unter Ziffer (3) vorgesehen) 
aufgehoben. 
 
(2) Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2025 
 
(i) Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der 

Gesellschaft in der Zeit bis zum 10. Juni 2030 um bis zu acht Millionen Euro (EUR 
8.000.000,00) einmalig oder mehrmals durch Ausgabe von bis zu acht Millionen 
(8.000.000) neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sach-
einlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2025). 

 
(ii) Den Aktionären ist grundsätzlich ein Bezugsrecht einzuräumen. Die Aktien können 

dabei nach § 186 Absatz 5 Aktiengesetz auch von einem oder mehreren Kreditinsti-
tut(en) oder gemäß § 53 Absatz 1 Satz 1 oder § 53b Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 7 
des Gesetzes über das Kreditwesen tätigen Unternehmen mit der Verpflichtung über-
nommen werden, sie den Aktionären der Gesellschaft zum Bezug anzubieten (soge-
nanntes "mittelbares Bezugsrecht"). Der Vorstand wird jedoch ermächtigt, das Be-
zugsrecht der Aktionäre mit Zustimmung des Aufsichtsrats für eine oder mehrere Ka-
pitalerhöhungen im Rahmen des Genehmigten Kapitals 2025 auszuschließen, 

 
(a) um Spitzenbeträge vom Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen; 

 
(b) zur Ausgabe von Aktien gegen Bareinlagen, wenn der Ausgabebetrag der 

neuen Aktien den Börsenpreis der bereits börsennotierten Aktien nicht we-
sentlich im Sinne der §§ 203 Absätze 1 und 2, 186 Absatz 3 Satz 4 Aktienge-
setz unterschreitet und der auf die unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß 
§ 186 Absatz 3 Satz 4 Aktiengesetz ausgegebenen neuen Aktien entfallende 
rechnerische Anteil am Grundkapital insgesamt zehn Prozent (10%) des 
Grundkapitals nicht überschreitet, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksam-
werdens noch im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung. Soweit wäh-
rend der Laufzeit dieser Ermächtigung bis zu ihrer Ausnutzung von einer an-
deren Ermächtigung zur Ausgabe oder zur Veräußerung von Aktien der Ge-
sellschaft oder zur Ausgabe von Rechten, die zum Umtausch in bzw. zum Be-
zug von Aktien der Gesellschaft berechtigen bzw. zu diesem verpflichten, Ge-
brauch gemacht und dabei das Bezugsrecht gemäß oder entsprechend § 186 
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Abs. 3 Satz 4 AktG ausgeschlossen wird, ist dies auf die vorstehend genannte 
10-Prozent-Grenze anzurechnen; 

 
(c) zur Ausgabe von Aktien gegen Sacheinlagen insbesondere – aber ohne Be-

schränkung hierauf – zum Zwecke des (auch mittelbaren) Erwerbs von Unter-
nehmen, Unternehmensteilen, Beteiligungen an Unternehmen oder von sons-
tigen mit einem Akquisitionsvorhaben in Zusammenhang stehenden Vermö-
gensgegenständen (einschließlich Forderungen), Immobilien und Immobilien-
portfolios; oder 

 
(d) zur Durchführung einer Aktiendividende, in deren Rahmen Aktien der Gesell-

schaft (auch teilweise und/oder wahlweise) zur Erfüllung von Dividendenan-
sprüchen der Aktionäre verwendet werden. 

 
Die Ausgabe von Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts darf nach dieser Er-
mächtigung nur erfolgen, wenn auf die Summe der neuen Aktien und zusammen mit 
neuen Aktien aus genehmigtem Kapital, die von der Gesellschaft während der Lauf-
zeit dieser Ermächtigung bis zu ihrer Ausnutzung durch Ausnutzung einer anderen 
Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre ausgegeben werden, 
sowie zusammen mit Rechten, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung bis zu 
ihrer Ausnutzung durch Ausnutzung einer anderen Ermächtigung unter Ausschluss 
des Bezugsrechts begeben werden und die den Umtausch in oder den Bezug von Ak-
tien der Gesellschaft ermöglichen oder zu ihm verpflichten, rechnerisch ein Anteil am 
Grundkapital von insgesamt nicht mehr als 10% des Grundkapitals entfällt. Maßge-
bend für die Berechnung der Grenze von 10% des Grundkapitals ist die Grundkapi-
talziffer zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser Ermächtigung. Sollte im Zeitpunkt 
der Ausübung dieser Ermächtigung die Grundkapitalziffer niedriger sein, so ist dieser 
niedrigere Wert maßgeblich. 

 
(iii) Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates den weiteren Inhalt 

der Aktienrechte (einschließlich einer von § 60 Absatz 2 Satz 3 des Aktiengesetzes 
abweichenden Gewinnbeteiligung der neuen Aktien) und die Bedingungen der Aktien-
ausgabe festzulegen. Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, nach Ausnutzung des Geneh-
migten Kapitals 2025 oder nach Ablauf der Frist für die Ausnutzung des Genehmigten 
Kapitals 2025 die Fassung der Satzung entsprechend anzupassen. 

 
(3) Satzungsänderung 
 
§ 6a der Satzung wird wie folgt neu gefasst: 
 
„§ 6a  Genehmigtes Kapital 2025 
 
6a.1 Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der 

Gesellschaft in der Zeit bis zum 10. Juni 2030 um bis zu acht Millionen Euro (EUR 
8.000.000,00) einmalig oder mehrmals durch Ausgabe von bis zu acht Millionen 
(8.000.000) neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sach-
einlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2025). 

 
6a.2 Den Aktionären ist grundsätzlich ein Bezugsrecht einzuräumen. Die Aktien können 

dabei nach § 186 Absatz 5 Aktiengesetz auch von einem oder mehreren Kreditinsti-
tut(en) oder gemäß § 53 Absatz 1 Satz 1 oder § 53b Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 7 
des Gesetzes über das Kreditwesen tätigen Unternehmen mit der Verpflichtung über-
nommen werden, sie den Aktionären der Gesellschaft zum Bezug anzubieten (soge-
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nanntes "mittelbares Bezugsrecht"). Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, das Bezugs-
recht der Aktionäre mit Zustimmung des Aufsichtsrats für eine oder mehrere Kapitaler-
höhungen im Rahmen des Genehmigten Kapitals 2025 auszuschließen, 

 
(a) um Spitzenbeträge vom Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen; 

 
(b) zur Ausgabe von Aktien gegen Bareinlagen, wenn der Ausgabebetrag der 

neuen Aktien den Börsenpreis der bereits börsennotierten Aktien nicht we-
sentlich im Sinne der §§ 203 Absätze 1 und 2, 186 Absatz 3 Satz 4 Aktienge-
setz unterschreitet und der auf die unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß 
§ 186 Absatz 3 Satz 4 Aktiengesetz ausgegebenen neuen Aktien entfallende 
rechnerische Anteil am Grundkapital insgesamt zehn Prozent (10%) des 
Grundkapitals nicht überschreitet, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksam-
werdens noch im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung. Soweit wäh-
rend der Laufzeit dieser Ermächtigung bis zu ihrer Ausnutzung von einer an-
deren Ermächtigung zur Ausgabe oder zur Veräußerung von Aktien der Ge-
sellschaft oder zur Ausgabe von Rechten, die zum Umtausch in bzw. zum Be-
zug von Aktien der Gesellschaft berechtigen bzw. zu diesem verpflichten, Ge-
brauch gemacht und dabei das Bezugsrecht gemäß oder entsprechend § 186 
Abs. 3 Satz 4 AktG ausgeschlossen wird, ist dies auf die vorstehend genannte 
10-Prozent-Grenze anzurechnen; 

 
(c) zur Ausgabe von Aktien gegen Sacheinlagen insbesondere – aber ohne Be-

schränkung hierauf – zum Zwecke des (auch mittelbaren) Erwerbs von Unter-
nehmen, Unternehmensteilen, Beteiligungen an Unternehmen oder von sons-
tigen mit einem Akquisitionsvorhaben in Zusammenhang stehenden Vermö-
gensgegenständen (einschließlich Forderungen), Immobilien und Immobilien-
portfolios; oder 

 
(d) zur Durchführung einer Aktiendividende, in deren Rahmen Aktien der Gesell-

schaft (auch teilweise und/oder wahlweise) zur Erfüllung von Dividendenan-
sprüchen der Aktionäre verwendet werden. 

 
Die Ausgabe von Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts darf nach dieser Er-
mächtigung nur erfolgen, wenn auf die Summe der neuen Aktien und zusammen mit 
neuen Aktien aus genehmigtem Kapital, die von der Gesellschaft während der Lauf-
zeit dieser Ermächtigung bis zu ihrer Ausnutzung durch Ausnutzung einer anderen 
Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre ausgegeben werden, 
sowie zusammen mit Rechten, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung bis zu 
ihrer Ausnutzung durch Ausnutzung einer anderen Ermächtigung unter Ausschluss 
des Bezugsrechts begeben werden und die den Umtausch in oder den Bezug von Ak-
tien der Gesellschaft ermöglichen oder zu ihm verpflichten, rechnerisch ein Anteil am 
Grundkapital von insgesamt nicht mehr als 10% des Grundkapitals entfällt. Maßge-
bend für die Berechnung der Grenze von 10% des Grundkapitals ist die Grundkapi-
talziffer zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser Ermächtigung. Sollte im Zeitpunkt 
der Ausübung dieser Ermächtigung die Grundkapitalziffer niedriger sein, so ist dieser 
niedrigere Wert maßgeblich. 

 
6a.3 Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates den weiteren Inhalt 

der Aktienrechte (einschließlich einer von § 60 Absatz 2 Satz 3 des Aktiengesetzes 
abweichenden Gewinnbeteiligung der neuen Aktien) und die Bedingungen der Aktien-
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ausgabe festzulegen. Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, nach Ausnutzung des Geneh-
migten Kapitals 2025 oder nach Ablauf der Frist für die Ausnutzung des Genehmigten 
Kapitals 2025 die Fassung der Satzung entsprechend anzupassen.“ 

 

13. Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung 
eigener Aktien 

 
Die Hauptversammlung der Gesellschaft hat letztmalig 2019 eine Ermächtigung zum Erwerb 
und zur Verwendung eigener Aktien beschlossen. Unter dieser Ermächtigung wurden von der 
Gesellschaft in den Jahren 2022 und 2023 insgesamt 3.665.761 eigene Aktien erworben. 
Diese werden unverändert von der Gesellschaft gehalten. Die Ermächtigung zum Erwerb und 
zur Verwendung eigener Aktien ist mit Ablauf ihrer Laufzeit im Jahr 2024 erloschen.  Um die 
Gesellschaft künftig wieder in die Lage zu versetzen, eigene Aktien zu erwerben, soll eine 
neue Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien geschaffen werden.  

 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, wie folgt zu beschließen: 

 
Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien 
 
a) Der Vorstand wird mit Wirkung ab Beendigung der Hauptversammlung am 11. 

Juni 2025 und bis zum 10. Juni 2030 ermächtigt, mit Zustimmung des Auf-
sichtsrats eigene Aktien bis zu insgesamt 10% des Grundkapitals zu erwer-
ben. Maßgebend für die Grenze von 10% ist die Grundkapitalziffer zum Zeit-
punkt des Wirksamwerdens dieser Ermächtigung. Soweit im Zeitpunkt der 
Ausübung dieser Ermächtigung die Grundkapitalziffer niedriger ist, so ist die-
ser niedrigere Wert maßgeblich. Die Ermächtigung kann ganz oder in Teilbe-
trägen, einmal oder mehrmals ausgeübt werden. Auf die aufgrund dieser Er-
mächtigung erworbenen Aktien dürfen zusammen mit anderen Aktien der Ge-
sellschaft, welche die Gesellschaft bereits erworben hat und noch besitzt, zu 
keinem Zeitpunkt mehr als 10% des jeweils bestehenden Grundkapitals ent-
fallen. Die Ermächtigung kann auch durch abhängige oder im Mehrheitsbesitz 
der Gesellschaft stehende Unternehmen oder von Dritten für Rechnung der 
Gesellschaft oder von ihr abhängiger oder im Mehrheitsbesitz der Gesell-
schaft stehender Unternehmen ausgeübt werden. Schließlich kann die Gesell-
schaft mit einem oder mehreren Kreditinstituten oder anderen die Vorausset-
zungen des § 186 Abs. 5 Satz 1 AktG erfüllenden Unternehmen vereinbaren, 
dass diese der Gesellschaft innerhalb eines vorab definierten Zeitraums eine 
zuvor festgelegte Aktienstückzahl oder einen zuvor festgelegten Euro-Gegen-
wert an Aktien der Gesellschaft liefern, wobei der Preis, zu dem die Gesell-
schaft diese Aktien erwirbt, jeweils einen Abschlag zum arithmetischen Mittel-
wert der volumengewichteten Durchschnittskurse der Aktie der Gesellschaft 
im XETRA-Handel (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an der 
Frankfurter Wertpapierbörse über eine vorab festgelegte Anzahl von Börsen-
handelstagen aufzuweisen hat. Die Kreditinstitute oder anderen die Voraus-
setzungen des § 186 Abs. 5 Satz 1 AktG erfüllenden Unternehmen müssen 
sich verpflichten, die zu liefernden Aktien an der Börse zu Preisen zu kaufen, 
die innerhalb der Bandbreite liegen, die bei einem unmittelbaren Erwerb der 
Aktien über die Börse durch die Gesellschaft selbst nach dieser Ermächtigung 
gelten würden. 
 

b) Der Erwerb erfolgt über die Börse oder mittels eines an alle Aktionäre der Ge-
sellschaft gerichteten öffentlichen Kaufangebots. 

 

aa) Erwerb über die Börse 
 

Sofern der Erwerb der Aktien über die Börse erfolgt, darf der Erwerbs-
preis (ohne Erwerbsnebenkosten) den arithmetischen Mittelwert der 
Aktienkurse (Schlussauktionspreise der Aktie der Instone Real Estate 
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Group SE im XETRA-Handel oder einem vergleichbaren Nachfolge-
system) an der Wertpapierbörse in Frankfurt am Main an den letzten 
drei Börsenhandelstagen vor dem Erwerb oder der Eingehung einer 
Verpflichtung zum Erwerb um nicht mehr als 10% über- oder unter-
schreiten. 

 
bb) Erwerb mittels öffentlichen Angebots 

 
Beim Erwerb über ein öffentliches Kaufangebot kann die Gesellschaft 
entweder ein formelles Angebot veröffentlichen oder zur Abgabe von 
Verkaufsangeboten öffentlich auffordern. Der gebotene Kaufpreis 
(ohne Erwerbsnebenkosten) oder die Grenzwerte der von der Gesell-
schaft festgelegten Kaufpreisspanne je Aktie (ohne Erwerbsneben-
kosten) dürfen jeweils den arithmetischen Mittelwert der Aktienkurse 
(Schlussauktionspreise der Aktie der Instone Real Estate Group SE 
im XETRA-Handel oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an 
der Wertpapierbörse in Frankfurt am Main an den letzten drei Börsen-
handelstagen vor der Veröffentlichung des Kaufangebots oder der 
Aufforderung zur Angebotsabgabe um nicht mehr als 10% über- oder 
unterschreiten. Im Falle einer Angebotsanpassung tritt an den Tag der 
Veröffentlichung des Kaufangebots der Tag der Veröffentlichung der 
Angebotsanpassung. Fordert die Gesellschaft öffentlich zur Abgabe 
von Verkaufsangeboten auf, tritt an die Stelle des Tages der Veröf-
fentlichung des Kaufangebots bzw. der Anpassung des Kaufangebots 
der Tag der Annahme der Verkaufsangebote. Das Rückkaufvolumen 
kann begrenzt werden. Sofern die von den Aktionären zum Erwerb 
angedienten bzw. angebotenen Aktien den Gesamtbetrag des Er-
werbsangebots der Gesellschaft überschreiten, erfolgt die Annahme 
im Verhältnis der jeweils angedienten bzw. angebotenen Aktien. Es 
kann jedoch vorgesehen werden, dass geringe Stückzahlen bis zu 
100 angebotenen Aktien je Aktionär bevorrechtigt angenommen wer-
den und zur Vermeidung rechnerischer Bruchteile eine Rundung nach 
kaufmännischen Grundsätzen vorgenommen wird. Das Kaufangebot 
bzw. die Aufforderung zur Angebotsabgabe kann weitere Bedingun-
gen vorsehen. Ein etwaiges weitergehendes Andienungsrecht der Ak-
tionäre ist ausgeschlossen. 
 

c) Die Ermächtigung kann zu jedem gesetzlich zulässigen Zweck, insbesondere 
zur Verfolgung eines oder mehrerer der unter d) und e) genannten Ziele, aus-
geübt werden. Ein Handel in eigenen Aktien ist jedoch ausgeschlossen. 
 

d) Einziehung der Aktien 
 

Der Vorstand wird ermächtigt, die aufgrund dieser Ermächtigung nach § 71 
Abs. 1 Nr. 8 AktG erworbenen eigenen Aktien mit Zustimmung des Aufsichts-
rats ohne weiteren Hauptversammlungsbeschluss einzuziehen. Die Einzie-
hung kann auf einen Teil der erworbenen Aktien beschränkt werden. Von der 
Ermächtigung zur Einziehung kann mehrfach Gebrauch gemacht werden. Die 
Einziehung führt grundsätzlich zur Kapitalherabsetzung. Der Vorstand kann 
abweichend hiervon bestimmen, dass das Grundkapital unverändert bleibt 
und sich stattdessen durch die Einziehung der Anteil der übrigen Aktien am 
Grundkapital gemäß § 4 Abs. 3 AktG erhöht. Der Vorstand ist in diesem Fall 
zur Anpassung der Angabe der entsprechenden Zahl in der Satzung ermäch-
tigt. 

 

e) Verwendung der Aktien 
 

Der Vorstand wird ermächtigt, die aufgrund dieser Ermächtigung erworbenen 
eigenen Aktien mit Zustimmung des Aufsichtsrats in anderer Weise als durch 
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einen Verkauf über die Börse oder ein Angebot an alle Aktionäre unter voll-
ständigem oder teilweisem Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre zu 
verwenden, 
 
aa) um Spitzenbeträge, die sich aufgrund des Bezugsverhältnisses erge-

ben, vom Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen; 
 
bb) um sie gegen Sachleistung zu veräußern, insbesondere – aber ohne 

Beschränkung hierauf – zum Erwerb von Unternehmen, Unterneh-
mensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen; 

 
cc) um sie gegen Barzahlung zu veräußern, soweit diese zu einem Preis 

erfolgt, der den Börsenwert von Aktien der Gesellschaft zum Zeitpunkt 
der Veräußerung nicht wesentlich unterschreitet (vereinfachter Be-
zugsrechtsausschluss nach §§ 186 Absatz 3 Satz 4, 71 Absatz 1 Nr. 8 
Satz 5 Halbsatz 2 AktG) und der auf die unter Ausschluss des Be-
zugsrechts gemäß § 186 Absatz 3 Satz 4 Aktiengesetz veräußerten 
Aktien entfallende rechnerische Anteil am Grundkapital insgesamt 
zehn Prozent (10%) des Grundkapitals nicht überschreitet, und zwar 
weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der Aus-
übung dieser Ermächtigung. Soweit während der Laufzeit dieser Er-
mächtigung bis zu ihrer Ausnutzung von einer anderen Ermächtigung 
zur Ausgabe oder zur Veräußerung von Aktien der Gesellschaft oder 
zur Ausgabe von Rechten, die zum Umtausch in bzw. zum Bezug von 
Aktien der Gesellschaft berechtigen bzw. zu diesem verpflichten, Ge-
brauch gemacht und dabei das Bezugsrecht gemäß oder entspre-
chend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgeschlossen wird, ist dies auf die 
vorstehend genannte 10-Prozent-Grenze anzurechnen); 

 
dd) um Verpflichtungen der Gesellschaft aus Wandlungs- und Options-

rechten bzw. Wandlungspflichten aus von der Gesellschaft oder von 
ihr abhängigen oder im Mehrheitsbesitz der Gesellschaft stehenden 
Unternehmen begebenen Wandel- oder Optionsschuldverschreibun-
gen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente), zu erfüllen; 

 
ee) um Bezugsrechte an Inhaber von der Gesellschaft oder von ihr ab-

hängigen oder in Mehrheitsbesitz der Gesellschaften stehenden bege-
bene Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen (bzw. Kombinatio-
nen dieser Instrumente), in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen 
nach Ausübung der Rechte oder Pflichten aus den genannten Instru-
menten zustehen würde. Die Ermächtigungen unter aa) bis ee) kön-
nen auch durch abhängige oder im Mehrheitsbesitz der Gesellschaft 
stehende Unternehmen oder von Dritten für Rechnung der Gesell-
schaft oder von ihr abhängiger oder im Mehrheitsbesitz der Gesell-
schaft stehender Unternehmen ausgeübt werden. 

 
 

II. Ergänzende Informationen zu den Tagesordnungspunkten  
 

1. Ergänzende Angaben zu Tagesordnungspunkt 9 – Lebenslauf des Aufsichts-
ratskandidaten 

 
 
David S. Beardsell 
Wohnort: Eindhoven, Niederlande  
Geburtsjahr: 1975 
Nationalität: USA / Niederlande 
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Unabhängigkeit: (-)  
 
Hauptberufliche Tätigkeit  
Managing Director and Head of Asset Management,  
Activum SG Capital 
 
Beruflicher Werdegang 
Seit März 2012   COO / Head of Asset Management, Activum SG Capital  
2007 bis 2011   Director of Asset Management, Lehman Brothers Real Estate  
   Partners / REPE Capital Partners, London 
2002 bis 2007  Associate, Merrill Lynch Global Principal RE Investments, London 
2000 bis 2001  Consultant, Accenture Capital Markets/Financial Services, New  
   York 
1998 bis 2000  Analyst, Merrill Lynch, New York 
 
Ausbildung 
1993 bis 1998   Studium im Bereich Finance an der Wake Forest University (North 
   Carolina), Abschluss als Bachelor of Science in Analytical Finance 
   mit Double Major in German 
1995 bis 1996    Freie Universität Berlin, full year grant / scholarship 
 
Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu bildenden in- und ausländischen oder vergleich-
baren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen:  
 
- Keine 
 
Spezialkenntnisse gemäß Kompetenzmatrix des Aufsichtsrats u.a. in den Themenfeldern Füh-
ren oder Überwachen von mittelgroßen oder großen Unternehmen oder komplexen Organisa-
tionen, Vertrautheit mit dem Immobiliensektor und dem Projektentwicklungsgeschäft, Finan-
zen, Bilanzierung und Rechnungswesen, Rechnungslegung sowie Kapitalmarktinstrumente 
und Bankfinanzierung: 
 
David S. Beardsell verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Immobiliensektor und leitet 
derzeit alle strategischen Asset- und Portfolio-Management-Aktivitäten der Activum SG Capi-
tal in Europa. Er hat in einem breiten Spektrum von Anlageklassen gearbeitet, darunter Büro-
flächen, Einzelhandel, Hotels, Wohnanlagen und Unternehmen. Er verfügt über eine breite 
Wissensbasis und tiefgreifende Erfahrung im Management komplexer Vermögenswerte und 
Unternehmen. Er ist außerdem Mitglied der Geschäftsführung mehrerer Portfoliounternehmen 
von Activum in den Niederlanden.  

 
2. Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 12 gemäß § 203 Abs. 2 Satz 2 

i.V.m. 186 Abs. 4 Satz 2 AktG 
 

Der Vorstand erstattet gemäß § 203 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG den nach-
folgenden Bericht zu Punkt 12 der Tagesordnung über die Gründe für die Ermächtigung des 
Vorstands, mit Zustimmung des Aufsichtsrats Aktien aus dem Genehmigten Kapital 2025 un-
ter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre ausgeben zu dürfen. 
 
Der Vorstand soll dazu ermächtigt werden, das Bezugsrecht für Spitzenbeträge auszuschlie-
ßen, um im Hinblick auf den Betrag der jeweiligen Kapitalerhöhung ein praktikables Bezugs-
verhältnis darstellen zu können. Hierdurch wird die technische Durchführung der Kapitalerhö-
hung erleichtert, insbesondere bei einer Kapitalerhöhung um einen runden Betrag. Die als 
freie Spitzen durch den Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre entstandenen neuen Ak-
tien werden entweder durch Verkauf über die Börse oder in sonstiger Weise bestmöglich für 
die Gesellschaft verwertet. 
 
Der Vorstand soll ferner bei einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen zum Ausschluss des 
Bezugsrechts ermächtigt werden, wenn der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis 
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nicht wesentlich unterschreitet. Hierdurch wird es der Verwaltung ermöglicht, die neuen Aktien 
zeitnah und zu einem börsenkursnahen Preis, also ohne den bei Bezugsrechtsemissionen im 
Regelfall erforderlichen Abschlag, zu platzieren. Hierdurch kann ein höherer Emissionserlös 
erzielt werden, was den Interessen der Gesellschaft dient. 
 
Dem Bedürfnis der Aktionäre nach Schutz vor Verwässerung ihres Anteilsbesitzes wird durch 
eine größenmäßige Beschränkung der Kapitalerhöhung sowie den börsenkursnahen Ausga-
bepreis der Aktien Rechnung getragen. Die vorgeschlagene Ermächtigung räumt dem Vor-
stand nur die Möglichkeit eines Bezugsrechtsausschlusses ein, wenn die gemäß § 186 Abs. 3 
Satz 4 AktG ausgegebenen Aktien weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser Ermächti-
gung noch im Zeitpunkt der Ausnutzung dieser Ermächtigung insgesamt 10% des Grundkapi-
tals überschreiten. Auf diese Begrenzung sind Aktien der Gesellschaft anzurechnen, die (i) 
während der Laufzeit dieser Ermächtigung bis zu ihrer Ausnutzung unter Ausschluss des Be-
zugsrechts entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben oder veräußert werden und 
(ii) auf die Umtausch- bzw. Bezugsrechte von Options- oder Wandelschuldverschreibungen 
entfallen, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung bis zum Zeitpunkt ihrer Ausnutzung 
unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß oder entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG aus-
gegeben werden. Dadurch wird sichergestellt, dass die gesetzlich zulässige Höchstgrenze von 
10% des Grundkapitals für einen solchen erleichterten Bezugsrechtsausschluss (§ 186 Abs. 3 
Satz 4 AktG) nicht überschritten wird. In diesem Rahmen ist es den Aktionären aufgrund des 
börsennahen Ausgabepreises sowie der größenmäßigen Beschränkung der bezugsrechts-
freien Kapitalerhöhung nach der Wertung des Gesetzgebers grundsätzlich möglich und zu-
mutbar, ihre Beteiligungsquoten ggf. durch den Zukauf von Aktien zu annähernd gleichen Be-
dingungen über die Börse aufrechtzuerhalten. 
 
Ferner wird vorgeschlagen, den Vorstand zu ermächtigen, bei Erhöhung des Grundkapitals 
gegen Sacheinlagen das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen. Damit wird der Vorstand 
unter anderem in die Lage versetzt, Aktien der Gesellschaft in geeigneten Einzelfällen zum 
Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen, Unternehmensbeteiligungen oder anderen 
Wirtschaftsgütern einzusetzen. So kann es z.B. in Verhandlungen sinnvoll oder sogar notwen-
dig sein, als Gegenleistung nicht Geld, sondern Aktien anzubieten. Die Möglichkeit, Aktien der 
Gesellschaft als Gegenleistung anzubieten, schafft damit einen Vorteil im Wettbewerb um in-
teressante Akquisitionsobjekte sowie den notwendigen Spielraum, sich bietende Gelegenhei-
ten zum Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen, Unternehmensbeteiligungen oder 
anderen Wirtschaftsgütern liquiditätsschonend zu nutzen. Auch unter dem Gesichtspunkt ei-
ner optimalen Finanzierungsstruktur kann die Hingabe von Aktien sinnvoll sein. Der Gesell-
schaft erwächst hierdurch kein Nachteil, denn die Emission von Aktien gegen Sachleistung 
setzt voraus, dass der Wert der Sachleistung in einem angemessenen Verhältnis zum Wert 
der Aktien steht. Der Vorstand wird bei der Festlegung der Bewertungsrelation sicherstellen, 
dass die Interessen der Gesellschaft und ihrer Aktionäre angemessen gewahrt bleiben und ein 
angemessener Ausgabebetrag für die neuen Aktien erzielt wird. 
 
Schließlich soll der Vorstand ermächtigt werden, das Bezugsrecht der Aktionäre im Zusam-
menhang mit einer sog. Aktiendividende (scrip dividend) auszuschließen. Die Durchführung 
einer Aktiendividende kann als echte Bezugsrechtsemission insbesondere unter Beachtung 
der Bestimmungen in § 186 Abs. 1 AktG (Mindestbezugsfrist von zwei Wochen) und § 186 
Abs. 2 AktG (Bekanntgabe des Ausgabebetrags spätestens drei Tage vor Ablauf der Bezugs-
frist) erfolgen. Dabei werden den Aktionären nur jeweils ganze Aktien zum Bezug angeboten; 
hinsichtlich des Teils des Dividendenanspruchs, der den Bezugspreis für eine ganze Aktie 
nicht erreicht (bzw. diesen übersteigt), sind die Aktionäre auf den Bezug der Bardividende ver-
wiesen und können insoweit keine Aktien zeichnen; ein Angebot von Teilrechten ist ebenso 
wenig vorgesehen wie die Einrichtung eines Handels von Bezugsrechten oder Bruchteilen da-
von. Weil die Aktionäre anstelle des Bezugs neuer Aktien insoweit eine Bardividende erhalten, 
erscheint dies als gerechtfertigt und angemessen. Im Einzelfall kann es je nach Kapitalmarkt-
situation vorzugswürdig sein, die Gewährung einer Aktiendividende anzubieten und vorzube-
reiten, ohne insoweit an die Beschränkungen des § 186 Abs. 1 AktG (Mindestbezugsfrist von 
zwei Wochen) und § 186 Abs. 2 AktG (Bekanntgabe des Ausgabebetrags spätestens drei 
Tage vor Ablauf der Bezugsfrist) gebunden zu sein. Der Vorstand soll deshalb auch ermäch-
tigt sein, zwar allen Aktionären, die dividendenberechtigt sind, unter Wahrung des allgemeinen 
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Gleichbehandlungsgrundsatzes (§ 53a AktG) neue Aktien zum Bezug gegen Einlage ihres Di-
videndenanspruchs anzubieten, jedoch mit Zustimmung des Aufsichtsrats formal das Bezugs-
recht der Aktionäre insgesamt auszuschließen. Die Durchführung der Aktiendividende unter 
formalem Ausschluss des Bezugsrechts ermöglicht die Durchführung der Kapitalerhöhung zu 
flexibleren Bedingungen. Angesichts des Umstandes, dass allen Aktionären die neuen Aktien 
angeboten werden und überschießende Dividenden-Teilbeträge durch Zahlung der Bardivi-
dende abgegolten werden, erscheint auch insoweit der Bezugsrechtsausschluss als gerecht-
fertigt und angemessen. 
 
Um eine etwaige Beeinträchtigung der Interessen der Altaktionäre in engen Grenzen zu hal-
ten, ist der Gesamtumfang der Aktien, die bei Ausnutzung des genehmigten Kapitals unter 
Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben werden darf, unter Berücksichtigung sonstiger Ak-
tien, die durch Ausnutzung einer anderen Ermächtigung nach dem 11. Juni 2025 von der Ge-
sellschaft unter Ausschluss des Bezugsrechts aus genehmigtem Kapital ausgegeben werden 
bzw. aufgrund von nach dem 11. Juni 2025 unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegebe-
nen Rechten, die zum Umtausch in oder zum Bezug von Aktien der Gesellschaft berechtigen 
oder verpflichten, auszugeben sind, auf insgesamt 10% des Grundkapitals beschränkt. Maß-
gebend für die Berechnung der Grenze von 10% des Grundkapitals ist die Grundkapitalziffer 
zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser Ermächtigung. Sollte im Zeitpunkt der Ausübung 
dieser Ermächtigung die Grundkapitalziffer niedriger sein, so ist dieser niedrigere Wert maß-
geblich. 
 
Der Vorstand wird in jedem Einzelfall sorgfältig prüfen, ob er von der Ermächtigung zur Kapi-
talerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts Gebrauch machen wird, und dies nur dann 
tun, wenn eine Ausnutzung nach seiner Einschätzung und der des Aufsichtsrats im Interesse 
der Gesellschaft und damit ihrer Aktionäre liegt. Der Ausschluss des Bezugsrechts bedarf je-
weils der Zustimmung des Aufsichtsrats. Der Vorstand wird der Hauptversammlung über jede 
Ausnutzung der vorgeschlagenen Ermächtigung berichten. 

 

3. Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 13 gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 
Satz 5 i.V.m. § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG 

 
Der Vorstand gibt gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 i.V.m. § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG den nach-
folgenden Bericht zu Punkt 13 der Tagesordnung über die Gründe für die vorgeschlagene Er-
mächtigung des Vorstands ab, das Andienungsrecht der Aktionäre beim Erwerb sowie das 
Bezugsrecht der Aktionäre bei der Veräußerung von nach Maßgabe der Ermächtigung unter 
dem Tagesordnungspunkt 13 erworbenen eigenen Aktien der Gesellschaft mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats auszuschließen. 
 
Erfolgt der Erwerb mittels eines öffentlichen Kaufangebots bzw. einer öffentlichen Aufforde-
rung zur Abgabe von Verkaufsangeboten, kann das Volumen des Angebots bzw. der Auffor-
derung zur Abgabe von Verkaufsangeboten begrenzt werden. Dabei kann es dazu kommen, 
dass die von den Aktionären angebotene Menge an Aktien der Gesellschaft die von der Ge-
sellschaft nachgefragte Menge an Aktien übersteigt. In diesem Fall muss eine Zuteilung nach 
Quoten erfolgen. Hierbei soll es möglich sein, eine Repartierung nach dem Verhältnis der je-
weils angedienten Aktien (Andienungsquoten) statt nach Beteiligungsquoten vorzunehmen, 
weil sich das Erwerbsverfahren so in einem wirtschaftlich vernünftigen Rahmen technisch bes-
ser abwickeln lässt. Außerdem soll es möglich sein, eine bevorrechtigte Annahme geringer 
Stückzahlen bis zu 100 Stück angedienter Aktien je Aktionär vorzusehen. Diese Möglichkeit 
dient dazu, gebrochene Beträge bei der Festlegung der zu erwerbenden Quoten und kleine 
Restbestände zu vermeiden und damit die technische Abwicklung des Aktienrückkaufs zu er-
leichtern. Auch eine faktische Beeinträchtigung von Kleinaktionären kann so vermieden wer-
den. 
 
Der vorgesehene Ausschluss des Bezugsrechts für Spitzenbeträge ermöglicht die Ausnutzung 
der erbetenen Ermächtigung durch volle Beträge. Dieser Bezugsrechtsausschluss ist sinnvoll 
und in der Praxis üblich, weil die Kosten eines Bezugsrechtshandels bei Spitzenbeträgen re-
gelmäßig in keinem angemessenen Verhältnis zu den damit verbundenen Vorteilen für die Ak-
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tionäre stehen. Der Verwässerungseffekt hält sich aufgrund der Beschränkung auf Spitzenbe-
träge in vernachlässigenswerten Grenzen. Die insoweit vom Bezugsrecht ausgeschlossenen 
Aktien werden bestmöglich für die Gesellschaft verwertet.  
 
Die Ermächtigung unter Tagesordnungspunkt 13 sieht vor, dass die erworbenen eigenen Ak-
tien unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre an Dritte gegen Sachleistung veräußert 
werden können, z.B. zum Zweck des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen 
und/oder Beteiligungen an Unternehmen. Der Vorstand soll in die Lage versetzt werden, Ak-
tien der Gesellschaft als Gegenleistung für den Erwerb von Vermögensgegenständen anzu-
bieten bzw. den Inhabern von Options- bzw. Wandlungsrechten Aktien zur Erfüllung ihrer An-
sprüche zu gewähren, ohne insoweit eine Kapitalerhöhung durchführen zu müssen. Um im 
nationalen und internationalen Wettbewerb um interessante Akquisitionsmöglichkeiten beste-
hen zu können, ist es zunehmend erforderlich, nicht Geld, sondern Aktien als Gegenleistung 
im Rahmen des Erwerbs von Unternehmen oder von Beteiligungen an anderen Unternehmen 
anbieten zu können. Mit der unter Tagesordnungspunkt 13 vorgeschlagenen Ermächtigung 
wird der Gesellschaft die notwendige Flexibilität gegeben, eigene Aktien z.B. als Akquisitions-
währung einzusetzen und dadurch auf die für die Gesellschaft vorteilhaften Angebote zum Er-
werb von Unternehmen, von Beteiligungen an anderen Unternehmen oder von anderen Ver-
mögensgegenständen rasch und flexibel reagieren zu können. Dem trägt die vorgeschlagene 
Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre Rechnung. 
 
Die vorgeschlagene Ermächtigung zur Verwendung eigener Aktien sieht darüber hinaus vor, 
die eigenen Aktien an Dritte auch in anderer Weise als über die Börse oder durch ein öffentli-
ches Angebot an alle Aktionäre zu veräußern, sofern die Veräußerung der eigenen Aktien ge-
gen Barzahlung und zu einem Preis erfolgt, der den maßgeblichen Börsenkurs nicht wesent-
lich unterschreitet. Dadurch soll es der Gesellschaft ermöglicht werden, Aktien an institutio-
nelle Anleger, Finanzinvestoren oder sonstige Kooperationspartner abzugeben und dabei 
durch eine marktnahe Preisfestsetzung einen möglichst hohen Veräußerungsbetrag und eine 
größtmögliche Stärkung der Eigenmittel zu erreichen. In dieser Art der Veräußerung liegt zwar 
ein Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre, der jedoch gesetzlich zulässig ist, da er dem 
erleichterten Bezugsrechtsausschluss des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG entspricht. Von der unter 
Tagesordnungspunkt 13 vorgeschlagenen Ermächtigung darf nur bis zur Höhe von 10% des 
Grundkapitals im Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Ermächtigung oder – sofern dieser Wert 
niedriger ist – im Zeitpunkt der Ausnutzung der Ermächtigung Gebrauch gemacht werden. Auf 
diese 10%-Grenze sind Aktien und zum Umtausch in bzw. zum Bezug von Aktien der Gesell-
schaft berechtigende bzw. verpflichtende Rechte anzurechnen, die in direkter oder entspre-
chender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG während der Laufzeit der Ermächtigung 
zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien bis zum Zeitpunkt ihrer Ausnutzung ausge-
geben oder von der Gesellschaft veräußert werden. Dadurch wird sichergestellt, dass die ge-
setzlich zulässige Höchstgrenze von 10% des Grundkapitals für einen solchen erleichterten 
Bezugsrechtsausschluss (§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG) nicht überschritten wird. 
 
Weiterhin ist der Vorstand ermächtigt, unter Ausschluss des Bezugsrechts Ansprüche von In-
habern von Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen bzw. Genussrechten oder Gewinn-
schuldverschreibungen, die von der Gesellschaft oder von ihr abhängigen oder im Mehrheits-
besitz der Gesellschaft stehenden Unternehmen begeben werden, mit eigenen Aktien zu erfül-
len. 
 
Schließlich soll die Gesellschaft die Möglichkeit erhalten, das Bezugsrecht der Aktionäre bei 
einer Veräußerung eigener Aktien durch ein Angebot an alle Aktionäre zugunsten der Inhaber 
von Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen bzw. Genussrechten oder Gewinnschuld-
verschreibungen, die ein Wandlungs- oder Optionsrecht gewähren oder eine Wandlungspflicht 
begründen, teilweise auszuschließen, um diesen Bezugsrechte auf die zu veräußernden Ak-
tien in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung ihrer Options- bzw. Wand-
lungsrechte bzw. nach Erfüllung ihrer Wandlungspflicht zustünde. Auf diese Weise kann eine 
andernfalls eintretende Verringerung des Options- bzw. Wandlungspreises vermieden und da-
mit eine Stärkung der finanziellen Mittel der Gesellschaft erreicht werden. 
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III. Weitere Angaben zur Einberufung 
  

1. Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte 

  
Im Zeitpunkt der Einberufung dieser Hauptversammlung ist das Grundkapital der Gesellschaft 
in Höhe von EUR 46.988.336,00 in 46.988.336 auf den Inhaber lautende Stückaktien einge-
teilt, die jeweils eine Stimme in der Hauptversammlung gewähren. Die Gesamtzahl der Aktien 
und Stimmrechte beläuft sich somit auf 46.988.336. Die Gesellschaft hält im Zeitpunkt der Ein-
berufung 3.665.761 eigene Aktien, aus denen ihr keine Rechte zustehen. 

  

2. Voraussetzungen für die Teilnahme an der Versammlung und die Ausübung 
des Stimmrechts 

  
 Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind gemäß § 
19 Abs. 3 der Satzung diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich vor der Hauptversammlung 
anmelden und ihren Anteilsbesitz nachweisen. Der Nachweis des Anteilsbesitzes, für den ein 
in Textform erstellter Nachweis des Anteilsbesitzes durch den Letztintermediär gemäß § 67c 
Abs. 3 AktG ausreichend ist, muss sich gemäß § 19 Abs. 4 der Satzung auf den Geschäfts-
schluss des 22. Tages vor der Versammlung (Nachweisstichtag), d.h. auf den Geschäfts-
schluss des 20. Mai 2025 (24:00 Uhr MESZ), beziehen. 
 
Die Anmeldung muss der Gesellschaft in Textform (§ 126b BGB) in deutscher oder englischer 
Sprache unter der nachstehenden Adresse (postalisch oder E-Mail) mindestens sechs Tage 
vor der Hauptversammlung zugehen, wobei der Tag der Hauptversammlung und der Tag des 
Zugangs nicht mitzurechnen sind, also bis spätestens zum Ablauf des 4. Juni 2025 (24:00 
Uhr MESZ): 
 

 
Instone Real Estate Group SE 

c/o Computershare Operations Center 
80249 München 

E-Mail: anmeldestelle@computershare.de 
   

Der Nachweis des Anteilsbesitzes muss der Gesellschaft unter der vorgenannten Adresse 
spätestens am sechsten Tage vor der Hauptversammlung zugehen, wobei der Tag der Haupt-
versammlung und der Tag des Zugangs nicht mitzurechnen sind, also ebenfalls bis spätes-
tens zum Ablauf des 4. Juni 2025 (24:00 Uhr MESZ). 
 
Die Anmeldung zur Hauptversammlung kann innerhalb der genannten Anmeldefrist gemäß § 
67c AktG in Verbindung mit der Durchführungsverordnung (EU 2018/1212) auch über Inter-
mediäre im ISO 20022 Format (z.B. über SWIFT, CMDHDEMMXXX) an die Gesellschaft über-
mittelt werden. Bei einer Nutzung von SWIFT ist eine Autorisierung über die SWIFT Relations-
hip Management Application (RMA) erforderlich. 
 
Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Hauptversammlung oder die Aus-
übung des Stimmrechts nur, wer den Nachweis des Anteilsbesitzes fristgerecht erbracht hat. 
Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung sowie der Umfang des Stimmrechts 
bemessen sich ausschließlich nach dem Anteilsbesitz zum Nachweisstichtag. Der Nachweis-
stichtag bedeutet keine Sperre für die Verfügung über Aktien; diese können insbesondere un-
abhängig vom Nachweisstichtag erworben oder veräußert werden. Veräußerungen von Aktien 
nach dem Nachweisstichtag wirken sich nicht auf die Berechtigung zur Teilnahme und auf den 
Umfang des Stimmrechts aus. Entsprechendes gilt für Aktienerwerbe nach dem Nachweisstich-
tag. Personen, die zum Nachweisstichtag noch keine Aktien innehaben und erst danach Aktio-
när werden, sind in der Hauptversammlung am 11. Juni 2025 nicht teilnahme- und stimmbe-
rechtigt, es sei denn, sie haben sich insoweit bevollmächtigen oder zur Rechtsausübung er-
mächtigen lassen. 
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3. Verfahren für die Stimmabgabe bei (elektronischer) Briefwahl   
 

Aktionäre können ihre Stimmen in Textform oder im Wege elektronischer Kommunikation 
durch Briefwahl abgeben und ändern. Insbesondere können Stimmen elektronisch unter Nut-
zung des zugangsgeschützten InvestorPortal der Instone Real Estate Group SE unter 
https://ir.de.instone.de/websites/instonereal/German/6000/hauptversammlung.html übermittelt 
werden. Diese Möglichkeit besteht bis zum 10. Juni 2025 (24:00 Uhr MESZ). 
 
Für eine Übermittlung von Briefwahlstimmen auf anderem Weg steht das auf der Eintrittskarte 
abgedruckte Formular zur Verfügung. Das Formular zur Stimmabgabe im Wege der Briefwahl 
ist auch unter der Internetadresse der Gesellschaft https://ir.de.instone.de/websites/instone-
real/German/6000/hauptversammlung.html zum Download abrufbar. Postalisch oder per E-
Mail übermittelte Briefwahlstimmen müssen bis zum 10. Juni 2025 (24:00 Uhr MESZ) unter 
nachstehender Adresse (postalisch oder E-Mail) eingehen, um auf der Hauptversammlung be-
rücksichtigt werden zu können: 

 
Instone Real Estate Group SE 

c/o Computershare Operations Center 
80249 München 

E-Mail: anmeldestelle@computershare.de 
 
Auch auf anderem Wege als über das InvestorPortal übermittelte Briefwahlstimmen können 
über das InvestorPortal geändert oder widerrufen werden. 
 
Darüber hinaus kann die Stimmabgabe gemäß § 67c AktG in Verbindung mit der Durchfüh-
rungsverordnung (EU 2018/1212) auch über Intermediäre im ISO 20022 Format (z.B. über 
SWIFT, CMDHDEMMXXX) an die Gesellschaft übermittelt werden. Bei einer Nutzung von 
SWIFT ist eine Autorisierung über die SWIFT Relationship Management Application (RMA) 
erforderlich. 
 

4. Verfahren für Stimmabgabe bei Stimmrechtsvertretung  

   
4.1 Bevollmächtigung eines Dritten  
   

Der Aktionär kann sein Stimmrecht bzw. seine sonstigen hauptversammlungsbezogenen 
Rechte auch durch einen Bevollmächtigten, z. B. durch die depotführende Bank oder eine Ak-
tionärsvereinigung, ausüben lassen. Auch im Falle einer Stimmrechtsvertretung ist eine frist-
gerechte Anmeldung des Aktionärs – wie oben unter „Voraussetzungen für die Teilnahme an 
der Versammlung und die Ausübung des Stimmrechts“ ausgeführt – erforderlich.  

   
Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung bedürfen 
der Textform (zu den Ausnahmen bei Stimmrechtsvertretern nach § 135 AktG siehe sogleich 
unter 4.2). Für die Vollmachtserteilung kann das auf der Eintrittskarte enthaltene Vollmachts-
formular genutzt werden.    
Das Vollmachtsformular ist auch unter der Internetadresse der Gesellschaft https://ir.de.ins-
tone.de/websites/instonereal/German/6000/hauptversammlung.html zum Download abrufbar. 
   
Die Vollmacht und ihr Widerruf können entweder  

   
(1) bis zum 10. Juni 2025 (24:00 Uhr MESZ) in Textform an die Gesellschaft ausschließlich 

an folgende Adresse (postalisch oder E-Mail) 
 
 

Instone Real Estate Group SE 
c/o Computershare Operations Center 

80249 München 
E-Mail: anmeldestelle@computershare.de 

 
  

https://ir.de.instone.de/websites/instonereal/German/6000/hauptversammlung.html
https://ir.de.instone.de/websites/instonereal/German/6000/hauptversammlung.html
https://ir.de.instone.de/websites/instonereal/German/6000/hauptversammlung.html
https://ir.de.instone.de/websites/instonereal/German/6000/hauptversammlung.html
https://ir.de.instone.de/websites/instonereal/German/6000/hauptversammlung.html
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oder über das InvestorPortal der Instone Real Estate Group SE unter https://ir.de.ins-
tone.de/websites/instonereal/German/6000/hauptversammlung.html übermittelt oder
     

 (2) in Textform gegenüber dem Bevollmächtigten erteilt werden.  
    

Wird die Vollmacht in Textform gegenüber dem Bevollmächtigten erteilt, so bedarf es 
gegenüber der Gesellschaft – soweit sich nicht aus § 135 AktG etwas anderes ergibt 
(siehe 4.2) – eines Nachweises der Bevollmächtigung in Textform. Der Nachweis der 
Bevollmächtigung kann der Gesellschaft an die vorstehend genannte Adresse ein-
schließlich des dort genannten Weges der elektronischen Kommunikation (E-Mail) ge-
sendet werden. Er kann außerdem am Tag der Hauptversammlung an der Ein- und 
Ausgangskontrolle zur Hauptversammlung erbracht werden. 

 
Vollmachtsformulare, die zur Vollmachtserteilung verwendet werden können, werden ange-
meldeten Aktionären mit der Eintrittskarte übersandt. Die Nutzung des InvestorPortals durch 
einen Bevollmächtigten setzt voraus, dass der Bevollmächtigte vom Vollmachtgeber die mit 
der Eintrittskarte versandten Zugangsdaten erhält, sofern die Zugangsdaten nicht direkt an 
den Bevollmächtigten versandt wurden. Die Nutzung des Zugangscodes durch den Bevoll-
mächtigten gilt zugleich als Nachweis der Bevollmächtigung.  
 
Schließlich können vollmachtsrelevante Erklärungen gemäß § 67c AktG in Verbindung mit der 
Durchführungsverordnung (EU 2018/1212) auch über Intermediäre im ISO 20022 Format (z.B. 
über SWIFT, CMDHDEMMXXX) an die Gesellschaft übermittelt werden. Bei einer Nutzung 
von SWIFT ist eine Autorisierung über die SWIFT Relationship Management Application 
(RMA) erforderlich. 

      
4.2 Stimmrechtsvertretung durch einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung oder diesen gleich-

gestellten Personen (§ 135 AktG)  
   

Soweit eine Vollmacht an einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung oder an eine im Hin-
blick auf die Stimmrechtsausübung nach den aktienrechtlichen Bestimmungen diesen gleich-
gestellte Person oder Institution erteilt wird, bedürfen die Vollmachtserteilung und ihr Widerruf 
nach den gesetzlichen Vorschriften nicht der Textform. Hier genügt es, wenn die Vollmachts-
erklärung vom Bevollmächtigten nachprüfbar festgehalten wird. Intermediäre und Aktionärs-
vereinigungen sowie die ihnen nach § 135 AktG gleichgestellten Personen und Institutionen 
können für ihre eigene Bevollmächtigung abweichende Regelungen vorsehen; bitte stimmen 
Sie sich diesbezüglich jeweils mit den zu Bevollmächtigenden ab. Eines gesonderten Nach-
weises der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedarf es in diesem Fall nicht.
  

   
4.3 Bevollmächtigung von Stimmrechtsvertretern der Gesellschaft  
   

Wir bieten allen Aktionären und deren Bevollmächtigten an, sich durch unsere Stimmrechts-
vertreter vertreten zu lassen. Soweit die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter 
bevollmächtigt werden, müssen diesen in jedem Fall Weisungen für die Ausübung des Stimm-
rechts erteilt werden. Die Bevollmächtigung und die Weisungen sind in Textform zu erteilen. 
Vollmachten und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft können insbeson-
dere bis zum 10. Juni 2025 (24:00 Uhr MESZ) über das zugangsgeschützte InvestorPortal 
der Instone Real Estate Group SE unter https://ir.de.instone.de/websites/instonereal/Ger-
man/6000/hauptversammlung.html erteilt, geändert oder widerrufen werden. 
 
Für eine Bevollmächtigung der Stimmrechtsvertreter auf anderem Weg kann das Vollmachts- 
und Weisungsformular verwendet werden, das auf der Eintrittskarte abgedruckt sowie unter 
der Internetadresse der Gesellschaft https://ir.de.instone.de/websites/instonereal/Ger-
man/6000/hauptversammlung.html zum Download abrufbar ist. Postalisch oder E-Mail über-
mittelte Vollmachten und Weisungen müssen bis zum 10. Juni 2025 (24:00 Uhr MESZ) unter 
nachstehender Adresse (postalisch oder E-Mail) eingehen, um auf der Hauptversammlung be-
rücksichtigt werden zu können: 

 

https://ir.de.instone.de/websites/instonereal/German/6000/hauptversammlung.html
https://ir.de.instone.de/websites/instonereal/German/6000/hauptversammlung.html
https://ir.de.instone.de/websites/instonereal/German/6000/hauptversammlung.html
https://ir.de.instone.de/websites/instonereal/German/6000/hauptversammlung.html
https://ir.de.instone.de/websites/instonereal/German/6000/hauptversammlung.html
https://ir.de.instone.de/websites/instonereal/German/6000/hauptversammlung.html
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Instone Real Estate Group SE 
c/o Computershare Operations Center 

80249 München 
E-Mail: anmeldestelle@computershare.de 

   
   

Der Widerruf der Vollmacht sowie die Änderung von Weisungen sind, sofern sie postalisch 
oder E-Mail erfolgen, ebenfalls bis zum 10. Juni 2025 (24:00 Uhr MESZ) in Textform an die 
vorstehend genannte Adresse zu senden. Ein Widerruf der Vollmacht sowie die Änderung von 
Weisungen ist auch dann über das InvestorPortal möglich, wenn die Erteilung der Vollmacht 
nicht über das InvestorPortal erfolgte. 
 
Am Tag der Hauptversammlung können Vollmachten und Weisungen an die Stimmrechtsver-
treter der Gesellschaft bis zum Beginn der Abstimmungen auch an der Ein- und Ausgangs-
kontrolle zur Hauptversammlung erteilt, geändert oder widerrufen werden. 
 
Schließlich können vollmachtsrelevante Erklärungen und Weisungen an die Stimmrechtsver-
treter der Gesellschaft gemäß § 67c AktG in Verbindung mit der Durchführungsverordnung 
(EU 2018/1212) auch über Intermediäre im ISO 20022 Format (z.B. über SWIFT, 
CMDHDEMMXXX) an die Gesellschaft übermittelt werden. Bei einer Nutzung von SWIFT ist 
eine Autorisierung über die SWIFT Relationship Management Application (RMA) erforderlich. 
 
Die Stimmrechtsvertreter können nicht zur Ausübung des Rede- und Auskunftsrechts der Akti-
onäre, zur Stellung von Anträgen sowie zum Einlegen von Widersprüchen bevollmächtigt wer-
den. 
 

4.4 Ergänzende Informationen zur Stimmrechtsausübung  
 
Sollten Stimmrechte fristgemäß auf mehreren Wegen (Brief, E-Mail, elektronisch über das In-
vestorPortal oder gemäß § 67c Abs. 1 und Abs. 2 Satz 3 AktG in Verbindung mit Artikel 2 Ab-
satz 1 und 3 und Artikel 9 Absatz 4 der Durchführungsverordnung ((EU) 2018/1212)) durch 
Briefwahl ausgeübt bzw. Vollmacht und ggf. Weisungen erteilt werden, werden diese unab-
hängig vom Zeitpunkt des Zugangs in folgender Reihenfolge berücksichtigt: 1. elektronisch 
über das InvestorPortal, 2. gemäß § 67c Abs. 1 und Abs. 2 Satz 3 AktG in Verbindung mit Arti-
kel 2 Absatz 1 und 3 und Artikel 9 Absatz 4 der Durchführungsverordnung ((EU) 2018/1212), 
3. per E-Mail, 4. per Brief, 5. auf anderen in der Einladung genannten Wegen. 
 
Gehen auf demselben Übermittlungsweg fristgemäß mehrere Briefwahlstimmen bzw. Voll-
machten und Weisungen zu, ist die zeitlich zuletzt zugegangene Erklärung verbindlich. Eine 
spätere Stimmabgabe als solche gilt nicht als Widerruf einer früheren Stimmabgabe. Der zu-
letzt zugegangene, fristgerechte Widerruf einer Erklärung ist maßgeblich.  
 
Sollten auf dem gleichen Weg Erklärungen mit mehr als einer Form der Stimmrechtsausübung 
eingehen, gilt: Briefwahlstimmen haben Vorrang gegenüber der Erteilung von Vollmacht und 
ggf. Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft und letztere haben Vorrang ge-
genüber der Erteilung von Vollmacht und Weisungen an einen Intermediär, eine Aktionärsver-
einigung, einen Stimmrechtsberater gemäß § 134a AktG sowie einer diesen gemäß § 135 
Abs. 8 AktG gleichgestellten Person. 

 
Die Stimmabgaben per Briefwahlstimmen bzw. Vollmachten und ggf. Weisungen an die 
Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft zu Tagesordnungspunkt 2 (Verwendung des Bilanzge-
winns) behalten ihre Gültigkeit auch im Falle der Anpassung des Gewinnverwendungsvor-
schlags infolge einer Änderung der Anzahl dividendenberechtigter Aktien. 

   

5. Ergänzungsanträge zur Tagesordnung auf Verlangen einer Minderheit gemäß 
Art. 56 SE-VO, § 50 Abs. 2 SEAG i.V.m. § 122 Abs. 2 AktG  

   
Aktionäre, deren Anteile zusammen mindestens den anteiligen Betrag des Grundkapitals der 
Instone Real Estate Group SE von EUR 500.000,00 (das entspricht 500.000 Aktien) erreichen, 
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können verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekanntgemacht 
werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beilie-
gen. Das Verlangen ist schriftlich an den Vorstand der Instone Real Estate Group SE zu rich-
ten und muss der Gesellschaft mindestens 30 Tage vor der Hauptversammlung (Tag der 
Hauptversammlung sowie des Zugangs des Verlangens nicht mitgerechnet), also spätestens 
bis zum 11. Mai 2025 (24:00 Uhr MESZ), unter der nachstehenden Adresse zugegangen 
sein: 

 
Instone Real Estate Group SE 

Vorstand 
Grugaplatz 2-4 
45131 Essen 
Deutschland 

    

6. Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 
AktG  

Gegenanträge und Wahlvorschläge gemäß §§ 126, 127 AktG sind ausschließlich an folgende 
Adresse (postalisch oder per E-Mail) zu richten: 

 
Instone Real Estate Group SE 

Investor Relations 
Grugaplatz 2-4 
45131 Essen 
Deutschland 

E-Mail: hauptversammlung@instone.de 
  

Alle nach Maßgabe der §§ 126, 127 AktG zugänglich zu machenden Gegenanträge und Wahl-
vorschläge werden den anderen Aktionären im Internet unter https://ir.de.instone.de/web-
sites/instonereal/German/6000/hauptversammlung.html einschließlich des Namens des Aktio-
närs und seiner bei Gegenanträgen erforderlichen Begründung sowie einer etwaigen Stellung-
nahme der Verwaltung zugänglich gemacht, sofern sie bis spätestens 27. Mai 2025 (24:00 
Uhr MESZ) unter der vorgenannten Adresse zugegangen sind.  

   

7. Auskunftsrecht der Aktionäre gemäß § 131 Abs. 1 AktG  

   
Jedem Aktionär ist auf ein mündliches Verlangen in der Hauptversammlung vom Vorstand 
Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft einschließlich der rechtlichen und geschäftli-
chen Beziehungen zu verbundenen Unternehmen sowie über die Lage des Konzerns und der 
in dem Konzernabschluss eingebundenen Unternehmen zu geben, soweit die Auskunft zur 
sachgemäßen Beurteilung des Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist und kein Aus-
kunftsverweigerungsrecht gemäß § 131 Abs. 3 AktG besteht.  
 Zur Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Ablaufs der Hauptversammlung ist der Ver-
sammlungsleiter gemäß § 20 Abs. 2 der Satzung ermächtigt, das Rede- und Fragerecht der 
Aktionäre zeitlich angemessen zu beschränken. 

  

8. Unterlagen / Veröffentlichungen auf der Internetseite  
   

Vom Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung an sind sämtliche nach § 124a AktG 
zugänglich zu machenden Unterlagen über die Internetseite der Gesellschaft unter 
https://ir.de.instone.de/websites/instonereal/German/6000/hauptversammlung.html zugäng-
lich. Auf der genannten Internetseite finden sich auch weitergehende Erläuterungen der Aktio-
närsrechte gemäß Art. 56 SE-VO, § 50 Abs. 2 SEAG, §§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127 und 131 
Abs. 1 AktG. 

 

9. Weitere Informationen zur Abstimmung 
 
 Die vorgesehenen Abstimmungen zu den Tagesordnungspunkten 2 bis 5 sowie 9 bis 13 ha-

ben verbindlichen, die vorgesehenen Abstimmungen zu den Tagesordnungspunkten 6 bis 8 

https://ir.de.instone.de/websites/instonereal/German/6000/hauptversammlung.html
https://ir.de.instone.de/websites/instonereal/German/6000/hauptversammlung.html
https://ir.de.instone.de/websites/instonereal/German/6000/hauptversammlung.html
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haben empfehlenden Charakter im Sinne der Tabelle 3 der DurchführungsVO (EU) 
2018/1212. Es besteht jeweils die Möglichkeit, mit Ja (Befürwortung) oder Nein (Ablehnung) 
zu stimmen oder auf eine Stimmabgabe zu verzichten (Enthaltung). 
 

Sämtliche Zeitangaben sind in der für Deutschland maßgeblichen mitteleuropäischen Zeit (MESZ) an-
gegeben. Dies entspricht mit Blick auf die koordinierte Weltzeit (UTC) dem Verhältnis UTC = MESZ 
minus zwei Stunden. 
 
Essen, im April 2025 
 
Instone Real Estate Group SE 
 
 
Der Vorstand 
 
 

Informationen für Aktionäre zum Datenschutz im Hinblick auf die Datenerhebung für 
Zwecke der Hauptversammlung 

Die Gesellschaft verarbeitet im Zusammenhang mit der Hauptversammlung am 11. Juni 2025 als Ver-
antwortliche im Sinne des Datenschutzrechts personenbezogene Daten (insbesondere Name, Ge-
burtsdatum, Adresse und weitere Kontaktdaten des Aktionärs, Aktienanzahl, Besitzart der Aktie, gege-
benenfalls Name und Adresse des vom jeweiligen Aktionär bevollmächtigten Aktionärsvertreters) auf 
Grundlage der geltenden Datenschutzbestimmungen. Informationen für Aktionäre zum Datenschutz 
sind auf der Internetseite der Gesellschaft unter https://ir.de.instone.de/websites/instonereal/Ger-
man/6000/hauptversammlung.html verfügbar. 

* * * * * 
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